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Erster Teil

Einleitung und
Gang der Untersuchung

I. Einleitung

1. Die Rolle der Verfassungsgerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutsch-
land gab schon immer Anlass für Meinungsverschiedenheiten. Die Diskussion
um sie, bald schärfer bald moderater, begleitet das Bundesverfassungsgericht
seit seinem Partus und verlor nie an Aktualität. Gerade die neunziger Jahre des
zwanzigsten Jahrhunderts, haben wieder zu einer vermehrten, teilweise recht
polemischen,1 Auseinandersetzung mit diesem Themenkreis geführt. Einige Ju-
dikate, wie etwa die „Kruzifix“- die „Awacs“- oder die „Vermögensteuer“-Ent-
scheidung haben die Gemüter stark erregt und ein Sperrfeuer der Kritik ausge-
löst.2,3 Vornehmlich wird dem Verfassungsgericht insoweit angelastet, seinen
Funktionskreis zu verlassen und Aufgaben wahrzunehmen, die nicht ihm, son-
dern dem parlamentarischen Gesetzgeber ureigen zustünden.

Eines lässt sich immerhin schnell feststellen: Die tatsächliche Macht des
Bundesverfassungsgerichts ist enorm. Sie reicht von der Möglichkeit, Gesetze
für nichtig zu erklären und Urteile zu kassieren über das Verwerfen von exeku-
tiven Maßnahmen bis hin zur Enthebung politischer Parteien ihres Parteiensta-
tus und des Staatsoberhaupts seines Amtes. Den notwendigen Hebel hierzu fin-
det das Bundesverfassungsgericht vornehmlich in der von ihm besorgten exten-
siven Verfassungs-, namentlich Grundrechtsentfaltung und verleiht damit der

1 Bernhard Großfeld, Götterdämmerung, S. 1719, spricht von einer „Götterdämme-
rung“. Angemerkt sei hierbei, dass die wagnersche, auf Sturluson zurückgehende
Übersetzung des isländischen Wortes „Ragnarök“ nicht ganz trifft; vielmehr spricht
die Mythologie insoweit von einem Götterverhängnis, was das hier zu beleuchtende
Problem im Übrigen auch deutlich besser trifft. In seiner Kritik ebenfalls recht harsch
Rolf Lamprecht, Erosion.

2 Einige der wichtigeren und für die Beziehung zwischen Bundesverfassungsgericht
und parlamentarischem Gesetzgeber bezeichnenden Entscheidungen werden in dieser
Arbeit näher dargestellt.

3 Der Kritik kritisch gegenüber Horst Sendler, Blüten richterlicher Unabhängigkeit
und Verfassungsgerichtsschelte, in: NJW 1996, S. 825–827. Zu Zulässigkeit und Gren-
zen der Urteilsschelte siehe insgesamt Robin Mishra, Urteilsschelte. Zur Urteilsschelte
als Rechtsproblem siehe weiterhin Andreas Voßkuhle, Der Grundsatz der Verfassungs-
organtreue und die Kritik am BVerfG, in: NJW 1997, S. 2216–2219.



bundesdeutschen Verfassung eine Bedeutung für die Rechts- und Gesellschafts-
ordnung, wie sie weltweit kaum einer zweiten zukommt.4 Hierin findet sich zu-
gleich das maßgebliche Problem. Nach Art. 20 Abs. 3 GG sind die vollziehende
Gewalt und die Rechtsprechung Recht und Gesetz unterworfen, während die
Gesetzgebung „nur“ an die verfassungsmäßige Ordnung gebunden ist. Kann das
Verhältnis zwischen Fachgerichtsbarkeit und Gesetzgebung hiermit als weithin
geklärt gelten – jene wenden an, was diese beschließen –, kann es sich in Be-
zug auf die Verfassungsgerichtsbarkeit gerade so nicht verhalten; aber auch
ebensowenig umgekehrt. Eingedenk der Wirkung des § 31 BVerfGG, der alle
öffentlichen Stellen im Allgemeinen und die Verfassungsorgane im Besonderen
an die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts bindet, ist der Konflikt
zwischen der Verfassungsgerichtsbarkeit und dem parlamentarischen Gesetzge-
ber evident.

Die Einrichtung einer machtvollen Verfassungsgerichtsbarkeit ist aber offen-
kundig besonderer Ausdruck rechtsstaatlicher Distinktion. Der Verfassungsgeber
übertrug die Wahrung der Unverbrüchlichkeit der Verfassung bewusst nicht dem
Staatsoberhaupt (anders Weimar) oder dem Parlament selbst. Diese Kardinals-
aufgabe sollte vielmehr einem „souveränen“ gerichtsförmigen Organ zukom-
men. Dieser – offenbar auch und gerade um der Pointierung des Gewaltentei-
lungsprinzips willen gefasste – Gedanke zwingt dazu, Autorität und Reputation
des Bundesverfassungsgerichts zu wahren. Denn schließlich ist es nicht zuletzt
der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu verdanken, dass die
Grundrechte Gestalt gewonnen haben und sich hiermit in der Bundesrepublik
eine politische Kultur herausgebildet hat, die von einem freiheitlichen Geist
durchdrungen ist. Ein Behaupten der Verfassungsgerichtsbarkeit in Anspruch
und Wirken ist aber nur möglich vor dem Hintergrund einer plausiblen Theorie
derselben, womit der Gegenstand der vorliegenden Untersuchung benannt ist.

2. Diskussionen um die Position des Verfassungsgerichts zielen entweder auf
die Begründung respektive Rechtfertigung seiner Macht oder deren Restriktion.
Möglichkeiten der Restriktion werden dabei den verschiedensten Kategorien
entnommen. Von einfachen und zugleich totalen Lösungen, wie etwa der ersatz-
losen Abschaffung des Bundesverfassungsgerichts,5 reichen die Vorschläge bis
in die tiefsten rechtstheoretischen Erwägungen hinein.

Wenn vorliegend die staatsstrukturelle Stellung des Bundesverfassungsge-
richts vor diesem Hintergrund erneut6 einer Klärung unterzogen werden soll,

14 1. Teil: Einleitung und Gang der Untersuchung

4 Vgl. Klaus Stern, Gesetzgeber, S. 26. Ferner Ernst-Wolfgang Böckenförde, Struk-
turfragen, S. 12.

5 Solche Modelle werden hier nicht besprochen. Vgl. zu dem Vorschlag der Ab-
schaffung des Bundesverfassungsgerichts etwa Richard Häußler, Bundesverfassungsge-
richt, S. 144–164.

6 Vor dem Hintergrund der zu diesem Thema vorfindlichen Literaturflut erklärt sich
der etwas umfangreichere wissenschaftliche Apparat dieser Arbeit.



wird dabei die Existenz des Bundesverfassungsgerichts nicht nur vorausgesetzt,
sondern seine Notwendigkeit ein weiteres Mal bewiesen. Gerade die hierzu not-
wendigen Argumente, angereichert durch die Erkenntnisse aus der Analyse der
Restriktionsansätze, sollen dann nutzbar gemacht werden, um eine korrekte Ver-
ortung der verfassungsgerichtlichen Position und eine entsprechende Beschrei-
bung der hieraus zu folgernden funktionellen Kompetenz zu ermöglichen. Es
geht der Untersuchung mithin nicht um das Aufzeigen einer Kompromissmög-
lichkeit, den Streit zweier Antagonisten zu mildern. Es ist vielmehr bezweckt,
ein System zu erhellen, indem sich beide, Verfassungsgericht und parlamen-
tarische Gesetzgeber, der ihnen jeweils zustehenden Aufgabe sowie deren Gren-
zen sicher sein können und müssen,7 wodurch ihnen zumal ein symbiotisches
und nicht nur synözistisches Verhältnis zugewiesen ist.

Die vorliegende Untersuchung versteht sich dabei aber keinesfalls als ab-
schließend. Sie ist eine Grundlagenarbeit, welche die weitere Ausdifferenzie-
rung des hier nur schemenhaft beschriebenen Verhältnisses zwischen Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und parlamentarischem Gesetzgeber das Verdienst anderer
sein lassen muss.

II. Zum Gang der Untersuchung

Da von Grenzüberschreitungen nur in Kenntnis der jeweiligen Grenzen ge-
sprochen werden kann, ist es angezeigt, sich über jene staatstheoretischen Ge-
markungen Aufschluss zu verschaffen, welche einer Verfassungsgerichtsbarkeit
im Allgemeinen und dem Bundesverfassungsgericht im Besonderen gezeichnet
sind. Zunächst sei daher aufgezeigt, auf welchen Wegen die Wissenschaft ver-
sucht, dem Bundesverfassungsgericht entscheidungserhebliche Grenzen zu set-
zen. Die zu unterscheidenden Ansätze, vermittels derer auf die Grenzen verfas-
sungsgerichtlicher Funktion hinzuweisen versucht wird, bedürfen ob ihrer Viel-
zahl aber der entschiedenen Einengung. Es ist in Anbetracht der Fülle der
unterbreiteten Vorschläge offensichtlich, dass eine Arbeit wie die vorliegende
sich nur mit den prominentesten Ansätzen befassen kann – und soll. Dies ist
letzten Endes aber insoweit unschädlich, als sich die hier nicht explizit ange-
sprochenen Ansätze bei genauerem Hinsehen oftmals nur als Variante oder Un-
terfall der hier beleuchteten darstellen. Wenn man so will, strebt diese Untersu-
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7 Damit ist der Forderung Rechnung getragen, es nicht bei „beschwichtigenden Er-
mahnungen“ zu belassen; „fassen wir die Macht bei den Hörnern und führen sie da-
hin, wohin jede Macht gehört: in ein festes Gehege, dessen Größe der Macht vorgege-
ben ist.“, so Bernhard Großfeld, Zur Stellung des Bundesverfassungsgerichts im
Grundgesetz, in: NJW 1998, S. 3544–3547 (S. 3547). Mahnend ferner Otto Rudolf
Kissel, Gewalt, S. 1785: „Die Unabhängigkeit, die Essentiale der Rechtsprechung,
kann sie auf Dauer nur besitzen und bewahren, wenn sie ihrerseits die originären Auf-
gabenbereiche der anderen Staatsgewalten respektiert, die auch ihrerseits die Tendenz
zur Ausweitung in sich tragen.“


